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VORLAGE 
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-A8 -
Kommunale Einflussnahme auf Ersatzschulen 
Beschluss des Ausschusses für Haushaltskontrolle vom 18.06.2013 (A
Pro 16/277 S. 12) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

mit dem o.a. Beschluss haben Sie um ergänzende Berichterstattung zu 
den durch den Jahresbericht 2012 des LRH aufgeworfenen Problemen 
der kommunalen Einflussnahme auf Ersatzschulen gebeten. 

Die von mir veranlassten und von den Bezirksregierungen durchgeführ
ten Überprüfungen haben Folgendes ergeben: 

Solange es an konkreten Anhaltspunkten für die wirtschaftliche Unzu
verlässigkeit des Ersatzschulträgers oder für eine unzulässige Einfluss
nahme der Kommune fehlt, sind die Bezirksregierungen nach Maßgabe 
der §§ 114 Schulgesetz NRW, 11 Ersatzschulfinanzierungsverordnung 
und 7 Ersatzschulverordnung nicht befugt, von den Ersatzschulträgern 
Auskünfte oder Nachweise über die Herkunft der finanziellen Ressour
cen zu verlangen. 

Generell kommen die Bezirksregierungen einhellig zu dem Ergebnis, 
dass die im Rahmen der örtlichen Prüfungen bisher vorgenommenen 
Erhebungen keinen Nachweis für eine unzulässige kommunale Ein
flussnahme ergeben. 

Eine Beteiligung Dritter an der Eigenleistung ist für die Bezirksregierun
gen nur ersichtlich, wenn die Ersatzschulträger dies in die Jahresrech-
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Jahresrechnung 2010 sind in 99 von 464 Jahresrechnungen Zuwendun-
gen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Aufbringung der Ei
genleistung veranschlagt worden: 

Aus den, den Bezirksregierungen vorliegenden, Verträgen oder Verein
barungen zwischen Trägern und Kommunen ist in der Regel nur die Kos
tenübernahme ersichtlich, nicht aber - ggf. im Gegenzug hierzu - einge
gangene Verpflichtungen des Ersatzschulträgers gegenüber der Kom
mune. 

Selbst dann, wenn sich zweifelsfrei erschließen würde, dass Gemein-den 
oder Gemeindeverbände einem privaten Ersatzschulträger "fort-dauernde 
Zuwendungen zur Aufbringung der Eigenleistung" gewährt haben, recht
fertigt jedoch allein dieser Umstand nicht zugleich auch den Rück
schluss, dass die Kommunen damit einen bestimmenden Einfluss auf die 
Entscheidungen des privaten Ersatzschulträgers über die Führung seiner 
privaten Ersatzschule(n) ausgeübt haben oder ausüben könnten. 

§ 105 Absatz 6 Schulgesetz NRW sieht ausdrücklich vor, dass der Er
satzschulträger die Landeszuschüsse zur Aufbringung der Eigenleistung 
durch eigene Mittel oder Einnahmen zu ergänzen hat. Andernfalls wäre 
seine wirtschaftl.iche Zuverlässigkeit zweifelhaft. Derartige Zuwendungen 
zur Aufbringung der Eigenleistung können selbstverständlich auch von 
Kommunen geleistet werden (OVG NRW 19 A 1232/87 v. 22.04.1988). 
Darauf hatte bereits Staatssekretär Adenauer in der 77. Sitzung des Kul
turausschusses vom 9.2.1961 bei der Beratung des § 6 Abs. 2 des Er
satzschulfinanzgesetzes - der Vorläufervorschrift zu § 105 Absatz 6 
Schulgesetz NRW - hingewiesen (Apr. 4/1244 S.12). An diesem Grund
satz hat der Gesetzgeber für das Schulgesetz NRW festgehalten. Es ist 
legitim, dass die Kommunen die örtlichen Ersatzschulen auf freiwilliger 
Basis durch Zuwendungen unterstützen, weil die Ersatzschulen einen 
Beitrag zur Erfüllung des Beschulungsbedürfnisses leisten können, das 
andernfalls durch öffentliche Schulen erfüllt werden müsste (siehe auch § 
78 Absatz 4 Schulgesetz NRW). Bis zum Inkrafttreten des Ersatzschulfi
nanzgesetzes im Jahre 1961 waren die Sitzkommunen aus diesem 
Grunde sogar verpflichtet, den örtlichen Ersatzschulen Zuschüsse zu 
zahlen. Davon wurde auf Wunsch der Kommunen mit Erlass des Ersatz
schulfinanzgesetzes Abstand genommen, weil die Kommunen die so er
sparten Mittel für die Förderung ihrer eigenen Schulen sollten verwenden 
können. 

Nach § 78 Schulgesetz NRW sind Kommunen verpflichtet, Schulen oder 
Bildungsgänge des Berufskollegs zu errichten oder fortzuführen, wenn in 
ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße gewähr-
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entwicklungsplanung erforderlich ist, damit das Bildungsangebot der 
Schulform in zumutbarer Entfernung wahrgenommen werden kann. 
Wenn die Voraussetzungen für die Errichtung und Fortführung einer 
Schule, für die die Trägerschaft der Gemeinde vorgesehen ist, nur durch 
Zusammenarbeit von Gemeinden gemäß § 80 Abs. 4 Schulgesetz NRW 
erreicht wird und führt diese Zusammenarbeit nicht zur Errichtung der 
Schule, so ist der Kreis verpflichtet, die Schule zu errichten und fortzufüh-
ren. Die Verpflichtung Schulen zu errichten und fortzuführen besteht 
nicht, soweit und solange andere öffentliche oder private Schulträger das 
Schulbedürfnis durch einen geordneten Schulbetrieb fördern (§ 78 Abs. 4 
Sätze 2 bis 4 Schulgesetz NRW). 

Auch nach früherem Recht (§ 10 Abs. 7 Schulverwaltungsgesetz) be
stand die Verpflichtung, Schulen zu errichten, nicht, "soweit und solange 
andere öffentliche und private Schulträger das Schulbedürfnis durch ei
nen geordneten Schulbetrieb erfüllen". Nach dem Kommentar von Mey
erhoff/PünderlSchäfer, Schulverwaltungsgesetz und Schulfinanzgesetz 
NRW (1968) bedeutet dies, dass die Errichtung öffentlicher Schulen nur 
dann entbehrlich sei, wenn private Schulen das Schulbedürfnis durch 
einen geordneten Schulbetrieb, d.h. an dem äußeren Aufbau den Anfor
derungen des Landes je nach den Schulformen entsprechende Schulor
ganisation bereits erfüllen (a.a.O. § 10 VII Anmerkung 1). 

Dies ist auch die Auffassung der Landesregierung. 

Wie die Praxis zeigt, sind jedoch auch andere Auslegungen möglich. Es 
ist hier häufig schwer, in diesem Bereich die kommunale Zusammenar
beit zu erreichen. Auch entziehen sich einige Kreise ihrer Verantwortung. 
Da die Möglichkeiten, auch in kleinen Kommunen im Wege der kommu
nalen Zusammenarbeit ein Schulangebot der Sekundarstufe I vor Ort zu 
behalten, durch die Erleichterung des Errichtens von Teilstandorten be
reits verbessert worden sind und eine Verschärfung des Schulgesetzes 
NRW im Sinne einer zwangsweisen Durchsetzung des staatlichen Inte
resses an der Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe "Schule" nicht 
angezeigt ist, wird nach jetzigem Arbeitsstand folgendes beabsichtigt: 

1. Sensibilisierung der Schulaufsichtsbehörden (Besprechung des The
mas in der nächsten Schulrechtsdezernentenkonferenz - April 2014). 

2. Veränderung der Verwaltungsvorschrift "Errichtung, Änderung und 
Auflösung von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Be
rufskollegs, Runderlass vom 06.05.1997 (BASS 10-02 Nr. 9). 
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im Sinne eines Vorrangs der öffentlichen Schulerrichtung (nach jet-
zigem Arbeitsstand: 11. Schulrechtsänderungsgesetz 2015). 
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